1. Ordentlicher Bundesfrauenrat 2026
18.-19. April 2026, Berlin

V4-057 Schutz vor digitaler Gewalt wirksam stirken — Geschlechtsspezifische Online-Hetze,
Cyberstalking und Kl-gestiitzte Ubergriffe bekdmpfen

Antragsteller*in:  Lena Gumnior (KV Verden)

Anderungsantrag zu V4

Der Straftatbestand des & 184k StGB ist zu erweitern. Der neu gefasste § 184k StGB soll folgende Falle
erfassen: Das unbefugte Herstellen, Ubertragen, Gebrauchen und Zuginglichmachen einer
Bildaufnahme, die eine andere Person sexualbezogen abbildet. Aber auch nicht einvernehmliche
sexualisierte Deep Fakes - also das technische Verandern einer Bild, Ton- oder Videoaufnahme ohne
Zustimmung, derart, dass eine Person sexualbezogen abgebildet wird und diese anderen Personen
zuganglich gemacht wird, soll strafbar werden.

Begriindung

Es handelt sich bei diesen Taten um einen erheblichen Eingriff in das Grundrecht auf sexuelle
Selbstbestimmung und sollte deswegen auch in dem Abschnitt des Strafgesetzbuchs geregelt werden,
der dieses Grundrecht schitzt. §184k StGB ist hier ein sinnvoller Ankntpfungspunkt fur die
Gesetzesanderung, da dieser bereits jetzt Falle bildbasierter sexualisierter Gewalt erfasst.



	V4-057 Schutz vor digitaler Gewalt wirksam stärken – Geschlechtsspezifische Online-Hetze, Cyberstalking und KI-gestützte Übergriffe bekämpfen
	Änderungsantrag zu V4
	Von Zeile 57 bis 65:

	Begründung


